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Das Persische Reich und die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik schlossen am 26. Februar 
1921 eine Freundschaftsallianz1, die im Folgenden auszugsweise kommentierend zitiert werden soll:  
Deren Artikel 1 lautet: 

 
 

Dass hier die Initiative für die Aufgabe der russischen Kolonisationspolitik als von den Arbeitern und Bauern 
ausgehend bezeichnet wird, kann aus heutiger Sicht nur zwei alternative Folgen nach sich ziehen: Entweder 
die europäischen Genossen derer, die, in ihrer kranken Existenz wie die Made im Speck verfangen, bis heute 
an der Ausbeutung des globalen Südens festhalten wollen, sind bei weitem nicht so weltoffen und klug wie 
ihre russischen Pendants, oder aber sie werden von einer tyrannischen korrupten Oligarchie regiert, die im 
eigenen Interesse das Völkerrecht bricht. 
Zu Artikel 2: 

 
 

Im letzten Satz des Absatzes 3 dieser Bestimmung versteckt sich durch die Wendung: ou à son détriment, 
eine weitreichende Wirkung, die nicht nur Asien sondern, bei offenem Verständnis, auch Afrika und 
Südamerika umfasst: Denn deren Ausbeutungspolitik des Neo-Kolonialismus stärkt die restriktive Politik 
des Iran, die zum alleinigen Zweck hat, einen Pol des Ausgleichs zu generieren, und diesen durch eine 
feindselige Charakterisierung in seiner magnetischen Eigenschaft zu stärken, was letztlich auf Kosten des 
Iranischen Volkes geht, also einschlägig ist. 

 
1 9 LNTS, 400. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/lon/Volume%209/v9.pdf#page=400
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Artikel 4 und 5 lauten: 

 
 

Mit ihrem Artikel 4 dürfte diese Allianz einer der ersten völkerrechtlichen Verträge sein, in dem das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker ohne jede Umschweife festgehalten wird. 
Indem im Absatz 1 des Artikels 5, am Ende, nur die russischen Alliierten erwähnt sind, fallen hier Hisbollah 
und Hamas fraglos darunter, und zwar als ausdrücklich erlaubte, sofern sie sich nicht gegen solche richten. 
Indem allfällige Bündnisse zwischen Russland und dem Judentum allein das echte letztere betreffen, nicht 
aber den Zionismus, ist die von den beiden genannten Gruppierungen ausgehende Feindseligkeit im 
Widerstand gegen das zionistische Israel vertragskonform. 
Ganz anders hingegen ist genannter Absatz 1 im Hinblick auf die IRGC des Iran wirksam: Zumal sich diese 
im Verein mit der oben diskutierten iranischen Autodestruktion auch gegen das Iranische Volk selbst sowie 
dessen historische Alliierte (im arabischen Raum) wendet, verstößt sie gegen diese Vertragspflicht; welch 
letztere demnach eine Kautel für die bloß transitorische Existenz solcher Destruktion, eben im Rahmen des 
Ausgleichs, darstellt, auf die Russland hinzuwirken hat, indem es Iran dabei so beisteht, dass diese Existenz 
möglich kurz gehalten werden kann. 
Der Absatz 2 aber hat es in sich: Zumal er untersagte, dass per russo-britischer Allianz mit dem Iran aus 1943 
– sollten aufgrund ihrer auch Elemente der russischen Kernwaffe transportiert worden sein – für Russland 
Feindliches vonstattengeht, ist damit normiert, dass eine allfällige Reservierung der Verfügungsmacht 
darüber seitens der Quebec-Agentur sich nicht zum Nachteil Russlands auswachsen darf, wofür Iran 
einzustehen hat, u.a. indem er das UK an die genannte Allianz aus 1943 erinnert, welcher solches Verbot 
desgleichen inhärent ist. 
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[wird eventuell fortgesetzt.] 
 
 
 


